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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 13. Dezember 2012 verurteilte das Regionalgericht Oberland A.________
wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gewerbsmässig begangen in
der Zeit vom 1. September 2006 bis 7. Juli 2009 in Brienz, Pratteln und anderswo, zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren (aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren) sowie
zur Bezahlung einer Ersatzforderung von Fr. 100'000.-. Eine dagegen von A.________
erhobene Berufung wies das Obergericht des Kantons Bern mit Urteil vom 3. Juli 2013 ab.
Mit Urteil vom 28. August 2014 hiess das Bundesgericht eine Beschwerde von A.________
wegen Verletzung des Anklagegrundsatzes gut und hob das Urteil des Obergerichts des
Kantons Bern vom 3. Juli 2013 auf, soweit es auf die Beschwerde eintrat (Verfahren
6B_959/2013).

Die 1. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern wies mit Beschluss vom 12.
November 2014 das Strafverfahren zur Neufassung der Anklageschrift an die zuständige
Staatsanwaltschaft zurück.

E. 2
Gegen den Beschluss der 1. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern führt
A.________ mit Eingabe vom 12. Dezember 2014 Beschwerde in Strafsachen. Das
Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

E. 3
Bein angefochtenen Beschluss handelt es sich um einen selbstständig eröffneten
Zwischenentscheid. Unter dem Vorbehalt der hier nicht gegebenen Fälle von Art. 92 BGG
ist die Beschwerde gegen einen selbstständig eröffneten Zwischenentscheid nur zulässig,
wenn dieser einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann ( Art. 93 Abs. 1
lit. a BGG ) oder die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen
und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges
Beschwerdeverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Die
Eintretensvoraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 BGG sollen das Bundesgericht entlasten;
dieses soll sich möglichst nur einmal mit einer Sache befassen müssen ( BGE 135 II 30 E.
1.3.2 S. 34). Gegen einstweilen nicht anfechtbare Zwischenentscheide steht die Beschwerde
an das Bundesgericht daher erst im Anschluss an den Endentscheid offen.

E. 3.1
Nach der Rechtsprechung muss es sich im Bereich des Strafrechts beim nicht wieder
gutzumachenden Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG um einen solchen rechtlicher
Natur handeln. Ein solcher liegt vor, wenn er auch mit einem späteren günstigen
Endentscheid nicht mehr gänzlich behoben werden könnte. Ein lediglich tatsächlicher



Nachteil wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens genügt nicht ( BGE 137
IV 237 E. 1.1 S. 239 f., 172 E. 2.1 S. 173 f. ; 135 I 261 E. 1.2 S. 263, je mit Hinweisen).

E. 3.2
Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers stellt eine Verfahrensverlängerung
bzw. Verzögerung - wie bereits ausgeführt - keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil
im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG dar. Das Bundesgericht hat bei Rückweisung der
Akten zur Neufassung der Anklageschrift bzw. zur Neubeurteilung einen solchen Nachteil
denn auch verneint (Urteile 6B_205/2007 vom 27. Oktober 2007 E. 3; 6B_516/2007 vom
22. Oktober 2007 E. 1).

E. 3.3
Auch handelt es sich beim angefochtenen Beschluss nicht um einen Zwischenentscheid im
Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG . Hiesse das Bundesgericht die vorliegende
Beschwerde gut, so würde lediglich der angefochtene Zwischenentscheid des Obergerichts
aufgehoben. Der vom Beschwerdeführer beantragte Freispruch kann im vorliegenden
Beschwerdeverfahren nicht erfolgen, weshalb eine Gutheissung der Beschwerde auch nicht
sofort zu einem Endentscheid führen würde.

E. 3.4
Die Beschwerdevoraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 BGG liegen offensichtlich nicht vor,
weshalb im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG auf die Beschwerde nicht
einzutreten ist.

E. 4
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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